
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 0395/2016 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Neustadt betreffend 
Fernbushaltestelle Bonifaziusstraße (CDU) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Werden neben dem Haltepunkt in der Bonifaziusstraße aktuell von Fernbussen weitere Hal-

tepunkte in Mainz angefahren? Falls ja, welche und in welchem Umfang? 
 
Im Regelbetrieb ist als einziger Haltepunkt die Haltestelle im Kaiser-Wilhelm-Ring/Auffahrt 
Osteinunterführung vorgegeben. Lediglich bei Heimspielen des FSV Mainz 05 wird diese Hal-
testelle für einige Stunden in die Bonifaziusstraße verlegt. Weitere Haltestellen für den Fern-
busverkehr bestehen derzeit nicht. 
 
2. Fahren vereinzelt Fernbusse noch immer über den dem ÖPNV vorbehaltenen Bahnhofsvor-

platz? Sind des gegenüber dem früheren Haltepunkt am Kaiser-Wilhelm-Ring mehr oder 
weniger geworden? 

 
Wie unter 1. dargestellt, ist die reguläre Haltestelle nach wie vor im Kaiser-Wilhelm-Ring. Soll-
ten außerhalb der genannten Ausnahme dort Busse abfahren, würde dies gegen die Vorgaben 
der Linienkonzession verstoßen. 
 
3. Konnte die Zufahrt aus der Bonifaziusstraße zum REWE-Parkplatz Erthalstraße nicht trotz 

des Fernbushaltepunkts geöffnet bleiben? 
 
Die Verwaltung hatte im Herbst 2015 diese Maßnahme im Vorgriff auf die geplante generelle 
Verlegung der Fernbushaltestelle in die Bonifaziusstraße umgesetzt. Da zeitgleich aber Über-
legungen und Diskussionen zur Umgestaltung der Boppstraße und der Verbindung vom Bahn-
hof in die Neustadt eingeleitet wurden, wurde diese Verlegung vorübergehend zurückgestellt.  
Die vorläufige Beibehaltung der Schließung ist darin begründet, dass sie seit jeher proviso-
risch ausgestaltet war und dabei über den Gehweg gefahren werden musste. Durch die Maß-
nahme konnte nicht zuletzt auch Parkraum reaktiviert werden. 
 
 
4. Aufgrund welchen Beschlusses hat die Verwaltung diese Zufahrt geschlossen? Welche 

Gründe waren für diese Maßnahme ausschlaggebend? 
 
Die Entscheidung wurde von der Straßenverkehrsbehörde vor dem Hintergrund der unter 3. 
dargestellten Gründe getroffen. 
 
Mainz, 09.03.2016 
 
gez. 
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